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Studicnordnung

für den Fachhochschulsludiengang"Technischer Umweltschutz" mit
Praxisscmcslcr.

an der Universität - GesamthochschulePaderborn.

Abteilung Höxter,

mit dem Abschluß Diplom-Ingcnicarm/Diplom-Ingcnicur,.(FH)"

0 7. Feb. 19%
Vom......................................

Aufgrund des $ 2 Abs 4 des L'iuvcrsiialsgcsct/es des Landes Nordrhcin-

Wcstfalcn (UG) vom 11.1.08 1991 (GV NW S 5t2) und des 5 5f> Abs. I des

Gcsct/cs »her die Fachhochschulcn im Lande Nordrlicin-Wcstfalen (FHG)

vom 11.1.08.1991 (GV. NW S. 564) hat die Universität - Gesamthochschule

Paderborn folgende Studtcnordniitigerlassen
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§>

Geltungsbereich

Diese Studienordnung regelt das Studium für den

Fachhochschulsludiengang "Technischer Umweltschutz" mit

Praxissemester Studienrichtung "Wasser- und Abfallwcsen" Grundlagen

dieser Studienordnung sind:

- (j 56 des Gesetzes Uber die Fachhochschulcn im Land Nordrhein-Westfalen

(Faehhochschulgesctz - FHG) vom 03 08 1993 (GV NW S. 564)

- die Diplompriifungsordnung (DPO) für den Fachhochschulsludiengang

"Technischer Umweltschutz* vom.....................................

§2

Zulassung zum Studium, Einstufungspriifung,

Anrechnung von Studien- und Priiftingslcistungcn

(1) Folgende Qualifikationen sind Voraussetzung für die Zulassung zum

Studium:

- Zeugnis der Fachhochscliulrcifc oder eine als gleichwertig anerkannte

Vorbildung

- Nachweis einer praktischen Tätigkeit Einzelheiten hierzu regelt die

Diplomphifiingsordmiiig (DPO) und die Praklikumsordnung

(2) Sludicnbewcrbcrinncn oder Studienbewerber ohne Nachweis der

Qualifikation nach Abs 1 können unter den Voraussetzungen des $ 45 Abs

2 FHG zu einer Einstufungspriifiing und aufgrund dieser zum Studium in

einem entsprechenden Abschnitt des Sludicnganges zugelassen werden

Einzelheiten der Einsturungspriifung regelt die Einsliifungsprüfungsordniing

der Universität - Gesamthochschule - Paderborn

(3) Studicnbcwcrbcrinncn oder Studienbewerber, die die für ein

erfolgreiches Studium erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten auf andere

Weise als durch ein Studium erworben haben und die

Zugangsvoraussctzungcii nach Abs I erfüllen, können gemäß S 9 ADPO in

Verbindung mit 5 W FHG Abs I nach einer Einstufungsprufung

entsprechend dem Ergebnis dieser Prüfung in einem durch den

Prüfungsausschuß festzulegenden Abschnitt des Sludicnganges das Studium

aufnehmen, soweit nicht Regelungen der '.Vergabe von Studienplätzen

entgegenstehen Einzelheiten der Einslufungsprüfung regelt die
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Einstulungsprurungsordming der Universität - Gesamthochschule
Paderborn.

(4) Studiereiide. die bereits Studienzeiten an anderen Hochschulenabsolviert

haben, können ihr Studium im Studiengang "Technischer Umweltschutz".

Studienrichtung "Wasser- und Abfallwescn". unter Anrechnung
einschlägiger Praktika und gleichwertiger Studien- und Prüfungslcistungcn
gem. § 8 ADPO fortsetzen. Über die Anerkennung von Studienzeiten und
-leistungen entscheidet der Prüfungsausschuß

(5) Die Immatrikulationwird durch die Einschrcibungsordnung der
Universität - Gesamthochschule Paderborn geregelt

S 3
Studienziele

(1) Ausbildungszicl des Studiums ist die an den Anforderungen und
Problemen der beruflichen Praxis orientierte Ausbildung von
Ingenieurinnen oder Ingenieuren, die im Bereich des technischen
Umweltschutzes tälig werden.

(2) Das Studium soll die Fähigkeit vermitteln, die Umwcllbcdingungcn
dadurch /u verbessern, daß die Umwcltbccinftussiingcn so gering wie

möglich gehalten und eingetretene Schäden verringert bzw. beseitigt
werden Dies verlangt:
- das Verständnis für mullidis/.iplinärc ökologische Zusammenhänge und

Fragestellungen und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit Vertreterinnen
oder Vertretern anderer Fachgebiete.

- die Fähigkeit zur selbständigen Wisscnscrwcitcrungund -Vertiefung.
- die Kenntnis und Anwendung technischer Methoden im Bereich der

Umwcltvorsorgc.des Umweltschutzesund der Entsorgung.
- Kenntnisse im Umwelt-. Planungs-. Bau- und Vcrwallungsrcchl sowie in

der Betriebswirtschaftslehre.

- erfinderische und gestalterische Fähigkeiten



Studienbeginn, Studiendauer, Studienumfug

Gliederung des Studiums

(1) Studienanfängerinnen oder Studienanfänger können das Studium jeweils

zum Wintersemester aufnehmen. Die Einschreibung von Studierenden, die

von einer anderen Hochschule wechseln, ist dagegen auch im

Sommcrsemestcr möglich. Die Lehrveranstaltungen werden im

Jahrcsrhythinus angeboten

(2) Die Regclsludicn/.cit betrügt einschließlich Praxissemester und

Priifungszcit acht Semester

(3) Das Studium gliedert sich in ein drciscmcstrigcs Grundstudium, das

durch die Zwischenprüfung abgeschlossen wird, und ein fünfsemestriges

Hauptsludiiim, welches das Praxisscmcslcr und die Abschlußprüfung
einschließt.

(4) Im Hauptsludiiimkönnen der/eil folgende Suidicnschwcrpimklngewählt
werden:

- "Wasser- und Abwasscrtcchnologic"

- "Abfallwcscn"

- "Gewässer- und Bodcnschul/." (vorbehaltlich der Ge¬

nehmigung des MWF)

Weitere Suidicnschwcrpiiiiktc/-riclitiingciisind für einen späteren Zeitpunkt

vorgesehen

(5) Der Studicnunüang der Pflicht- und Wahlpflicht fächcr beträgt 153

Scijcslcrwochcnsliindcn (SWS) Der GcsainlsUidicniimfang iiiufaßl 167

SWS. Er schließt 2 SWS für die begleitende Lehrveranstaltung im Rahmen
des Praxissemesters und 12 SWS aus dem Bereich der Wahlfächerein.

|S

Lchrvcranstaltungsartcn

(I) Das Studium gliedert sich in Pflicht-. Wahlpflicht- und Wahlfächer Die

Pflichtfächer sind im Studicnplan (siehe Anlage I) aufgerührt. Sic müssen

von allen Studierenden belegt werden, wobei empfohlen wird, die seitliche

Folge einzuhalten
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Die Wahlpflichtfächcr werden im Rahmen der drei Sliidicnschucrpunklc

(siehe Anlage 1) sowie der in Anlage 2 genannten Thcnicnbcrcichc

angeboten. Die Studierenden müssen aus diesem Angebot

- einen Studicnschwerpunkt (Slundcnumrang 12 SWS)

- zwei Wahlpflichtfächcr im Haupt Studium (Slundcnumfang X SWS)

- mehrere Wahlpflichtfäclicr im Grundstudium (Stuiidcnuuifang IX SWS)

auswählen. Die Fächer im Studicnschwerpunkt und die WalilpflichlRichcr

des Hauptslndiums (Wahlpnifungsfiichcr) werden mit Fachpriifungcn bzw.

Leistungsnachweisen abgeschlossen (s-chc $8 IX. 19 DPO) Die Festlegung

der gemäß DPO geforderten zwei Wahlprüfungsfächcr im Haiiptsltidium

erfolgt durch die Anmeldung /.u den Fachpriifungcn.

Darüber hinaus erweitert sich das Sludienangcbot für die Studierenden

durch Wahlfächer im Umfang von 12 SWS. Sic schließen nicht mit einer

Prüfung ab und können aus den Thciucnbcrcichcn der Anlagen 2 und 1

gewählt werden.

(2) Die Lehrveranstaltungen werden in Form folgender

Lchrvcranstnlltmgsarlcn angeboten:

-Vorlesungen

- Übungen

- Seminare

- Praktika

- Projcklarbcitcn

- Exkursionen

- Anleitungen /um ingcmcuruiäßigcn Arbeiten

431 Der Umfang der LchrYcranslaltnugsnricn ist im Sludicnplaii (siehe

Anlage I) festgelegt.

(4) Die ein/einen LchrvcrnnsLiltnngsarlcii haben folgende AiisbiUlungs/.ielc

- Vorlesungen dienen der Einführung in das Fach und der systematischen

Wissensvermittlung in Form von Vorträgen

- Übungen sind gedacht zur Vertiefung des Stoffes. /.. I). anhand von Bei-

spielen

- Seminare sollen der oder dem Studierenden die Möglichkeit bieten, selb¬

ständig Themen /.u bearbeiten

• Praktika ermöglichen eine Vertiefung der Grundkenntnisse durch eine

experimentelle Bearbeitung typischer Aufgabenstellungen
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- Projektarbeiten sollen der weitgehend selbständigen Bearbeitung einer

umfangreicheren Aufgabenstellung, in der Regel in kleinen Gruppen,
dienen

- Exkursionen ergänzen die übrigen Lehrveranstaltungen und verbinden das

Studium mit der BcmTswclt Sic können in Form von Tages- oder Mchr-

lagcscxkursioucn durchgeführt werden

- Anleitungen /um ingemcurmäßigcn Arbeiten sollen die Studierende odet

den Studierenden befähigen; bei selbständigen Arbeiten die Vielfalt der

Detailfragen zu erkennen und zu beantworten

I«
Praxisscmester

(1) Das Praxisscmester soll die Studierenden an die Tätigkeit der

Ingenieurin oder des Ingenieurs durch konkrelc Aufgabenstellung und

praktische, ingenicuriiahc Mitarbeit in Betrieben und anderen Einrichtungen'

der Berufspraxis heranführen Die Tätigkeit .soll einerseits praktische

Erfahrung als Ergänzung der Lehrinhalte in den Studiensemestern bringen,

andererseits die Wahl des Sl.idienschwerpunkles des Hauplstudnitns
erleichtern

Es wird Wert darauf gelegt, daß die Studierenden insbesondere auch

betriebliche Gegebenheiten und Zusammenhänge kennenlernen, die die

Hochschule nicht oder nur unvollkommen simulieren kann Da/u gehören

- soziale Probleme (Gnippcnarbctl. Zusammenarbeit mit anderen Abteilun¬

gen und Bereichen).

- technisch/wirtschaftliche Probleme (Kosten. Terminplanung).

- strukturelle Probleme (Finncuatübau. Organisation)

(2) Zu einem vom Fachbereich "Technischer Umweltschutz" betreuten

Praxisscmester kann zugelassen werden, wer

- tm Studiengang "Technischer Umweltschutz". Studienrichtung "Wasser-

und AbfalKvescn" eingeschrieben ist
und

- die Zwischenprüfung mit Ausnahme einer Fachpriilung des Grund¬
studiums bestanden hat

Die Anmeldung zum Praxtsseniester muß bis zum 15. Oktober des

Vorjahres beim Prüfungsausschuß des Fachbereiches erfolgt sein Die

Durchführung des Praxisseiueslers isi jeweils nur im Sominersemestei

möglich Über die Zulassung zum Praxisscmester entscheidet der

Prüfungsausschuß Die Entscheidung über die Vergabe der Praxisplätze
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trifft nach Absprache mit den Bewerberinnen oder Bewerbern der

Prüfungsausschuß.

Der Prüfungsausschuß kann für diese Aufgabe eine Professorin oder einen

Professor benennen. In Zwcifclsfällcn entscheidet der Prüfungsausschuß

(3) Praxisscmcstcr können nur in Betrieben und anderen Einrichtungen der

Berufspraxis durchgerührt werden, die aufgrund ihrer Aufgabenstellung

oder ihres Produktioiisprograuuncs ständig Mitarbeiterinnen oder Mitar¬

beiter mit der Qualifikation einer Ingenieurin oder eines Ingenieurs oder

einer entsprechenden Qualifikation beschäftigen Es muß sichergestellt sein,

daß die Studierenden während des Praxisscincslcrs von einer dieser

Mitarbeiterinnen oder einem dieser Mitarbeiter betreut werden. Über die

Eignung des Ausbildungsplatzes entscheidet der Prüfungsausschuß

Der Prüfungsausschuß kann für diese Aufgabe eine Professorin oder einen

Professor benennen. In Zwcifclsnillcn entscheidet der Prüfungsausschuß

(4) Der Fachbereich bietet /um Beginn des 5. Sltidicnscmestcrs eine

Inforniaiionsveranslaltung über das Praxisscmcstcr an. die den Studierenden

ErHschcidungshilfcn geben soll Ferner wird jeweils vor Beginn des

Praxisscincslcrs ein Vorbereitiuigsscimuar durchgeführt

(5) Das Praxisscmcstcr dauert 22 Wochen Die Studierenden werden

während des Praxisscincslcrs durch vom Fachbereich beauftragte

Professorinnen oder Professoren betreut Die betreuende Professorin oder der

betreuende Professor sucht die Studierenden mindestens einmal am

Ausbildungsplatz auf. informiert sich über deren Einsatz, und führt

Abstimmungsgesprächc mit den Betreuerinnen oder den Betreuern aus den

Betrieben.

Zusätzlich führt der Fachbereich au der Hochschule für die

Teilnehmerinnen oder Teilnehmer am Prnxisscmcslcr eine begleitende

Scuünarvcranslallung durch

Während dieser Veranstaltung sollen die speziellen Prnxisproblctnc der

einzelnen Teilnehmerinnen oder Teilnehmer und allgemeine, mit der

praktischen Tätigkeit zusammenhängende Probleme diskutiert werden

Studierende, die ihr Praxisscmcstcr im Ausland ableisten, können auf

Antrag von der Teilnahme an der begleitenden Scminarvcranslallung befreit

werden

Die zeitliche Festlegung der Scniinarvcranstalliihg nimmt der

Fachbereichsrai vor
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(6) Die Nachbereitung des Praxissemesters erfolgt durch ein

Abschlußseminar. Hier sollen die gewonnenen Erfahrungen unter

Verwendung der im Berichtsheft festgehaltenen Arbeitsergebnisse

ausgewertet werden
Nach Abschluß dieses Seminars entscheidet die betreuende Professorin oder

der betreuende Professor unter Berücksichtigung des Zeugnisses des

Praxisbclricbcs über die Anerkennung des Praxissemesters

Die Anerkennung durch die betreuende Professorin oder den betreuenden

Professor kann auf Antrag auch vor/eilig erfolgen.

S7

Prüfungen, Tvilnahmehcschcinigungcn

(1) Eine inhaltliche Beschreibung der für die Fachprüfungen relevanten

Prüfungsgcbiclc wird in Anlage 4 dieser Sliidicnordnung gegeben Im

übrigen wird auf das vom Fachbereich zu erstellende kommentierte

Vcranstallungsvcrzcichnis verwiesen

(2) Die Zulassung zu Fachpriifungen kann den Nachweis einer Teilnahme

an zugeordneten Übungen. Praktika und Seminaren voraussetzen Dies

erfolgt durch Tcilnnhincbeschcimgungcuentsprechend Absatz (7).

(3) Die Leistungsnachweise bestehen benoteten oder unbcnolclcn

Sludicnlcistungcn. die wahrend oder nach Abschluß der Lehrveranstaltung

zu erbringen sind .

(4) Die in Absatz 0) genannten Sludienleistimgcn können bestehen aus

cincnt/cincr:

- Übung
- Praklikumsbcricht

- schriftlichen oder zeichnerischen Ausarbeitung

- Entwurf

- Referat

- klilllSIII

- Sichcrhcilskolloqiüum

(5) Form. Umfang und mögliche Benolungsart der Leistungsnachweise

werden von der für die Lehrveranstaltung zuständigen Professorin oder dem
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fiir die Lehrveranstaltung zuständigen Professor festgelegt und jeweils zum

Beginn des Semesters Bekanntgegeben

(6) Die Teilnahme an den Wahlpflichlfächcni des Grundstudiums ist durch

Tcilnahmcbcschcinigungcn nachzuweisen.

(7) Die Voraussetzungen für eine Anerkennung der Teilnahme (Präscnz-

quole) werden von der für die Lehrveranstaltung zuständigen Professorin

oder dem fiir die Lehrveranstaltung zuständigen Professor festgelegt und

jeweils zum Beginn des Semesters bekanntgegeben.

S«

Studien hcratung

Die allgemeine Sludienbcratung erfolgt durch die Zentrale

Sludicnbcratungsslclle der Universität - Gesamthochschule Paderborn. Sic

erstreckt sich auf Kragen der Siudicncighung sowie insbesondere auf die

Untcrrichtimg über Studienmöglichkeiten. Studicninhallc. Studicnaulbau

und Studicnanfordcrungcn; sie umfaßt bei studienbedingten Schwierigkeiten

auch psychologische Beratung.

Für die fachspe/ifische Sludicuberatung stehen alle Professorinnen oder

Professoren des Fachbereiches in festgelegten Sprechzeiten zur Verfügung.

•

S'>

Stud Kaplan

Dieser Stiidicnordnung ist als Anlage I ein Studicnplan beigefügt

.
$ «>

Inkrafttreten, ilbcrgangsregclung, Veröffentlichung

(1) Diese Studicnordmmg tritt mit Wirkung vom 1 1(1 I99S in Kraft

(2) Die im Studicnplan (Anlage I der Sludicnordnung) ausgewiesenen

Lehrveranstaltungen werden im vollen Umfang ab dem Sommcrscmcstcr

1996 angeboten Im Wintersemester 1995/% werden die

Lehrveranstaltungen fiir das drille Stiidicnscnicslcr nach der allen
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Studicnordnung und für das crslc. fünfte und siebte Studicnscmcstcr nach

der neuen Studienordnung angeboten

0) Sic wird in den "Amtlichen Mitteilungen der Universität -

Gesamthochschule Paderborn" veröffentlicht

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbcreichsratcs des

Fachbereiches Technischer Unmcllscluii/ vom 12.»4 1995. des Beschlusses

des Senats der Universität - Gesamthochschule Paderborn vom 12 Juli 1995 „

Paderborn, den

Der Rektor

der Universität - Gesamthochschule Paderborn

(Univcrsilntsprofessor l)r Wolfgang Weber)



Anlage I

Studien plan

Sludicngang: Technischer Umweltschutz
Studienrichtung: Wasser- und Abfall«, esen

I Grundstudium (V = Vorlesung. U " Übung. P = Praktikum)

Vorlcsungsscnicstcr
I 2 . . -J

Studienfächer _ Summe V/tt/P V/IJ/P VOJ/H

I Math cmalis ch-naturmssenschaftlichc
Grundlagen

I I Chcmic/Hydrochcmic/Bioclicmic
1.2 Biotechnologie

Pli\sik/Mclcorologic
1.4 Mathematik/Grundlagen der

Datenverarbeitung

2. Technische und gcowiss enscImH-
1ic Iic Grun dlage n

2,1 Gcologic/Gcotcchnik
2 2 Grundlagen der Verfahrenstechnik.

Meß- und Rcgcltecluuk
2 1 Mechanik/Hydraulik
2 4 Oarsiclliingsicchnik/konsiruk-

tionslchrc

* G ru ndl agej I der Recht s- und
Wirtschaftslchrc

3 I Umwelt- und Vcrtragsrcchl
^ 2 Betriebs« irtseliafl

4. Wahlp.ny;]!! lache!dc^GriindsliKluirus.
siel te Anlage 2

5. Wahlfächerides^Grundstudiums,
siehe Anlage 3

7 VI/- V-,'-
1 2/1/-
1 JIM- 1/2/1

in 2/2/- V5/-

< 2/-/- 2/-/I
(. 4/2/-

') 2/2/- VI/1
I" VV- 2/2/- I/-/-

4 l/l/- l/l/-

.4...................._____... .2/2/-
fij 22 27 l(.

IS 4 • 5 '/

2 2 - -

X5 :x 12 25

•Änderungen bleiben vorbehalten, da eine Verschiebung von Vorlesnngs-. l.bungs- und
Praktikaslundcn innerhalb der Semester aus organisatorischen Gründen erforderlich weiden
kann



II Hauptsludium

Vorlcsungsscmcslcr
4 5

Studienfächer_,_Summe__ WÜ/P V/Ü/P
1. Grundlagen des Hauolsludiiinis

11 InuuissionssclnnV. <> 2/1/- -/2/1

1.2 Wasser- und Abwasscrlcchnologic

1.2.1 Verfahren der Trink- und Bclricbs-
wasscraufbercitung. Teil I

12 2 Abwasscrncl/planung und -Sanierung
12 1 Abwasserreinigung und Klärschlanun-

bchandlung. Teil 1
14

2/2/-

2/1/-
2/-/I 3/1/-

III

1.3 Abfallwcscn

1.3.1 Abfallanabscn
1.3.2 Abfallwinschari. Teil 1
I 3.3 Abfallaiilbcrcilung. Teil 1
1.3.4 Dcponictcchnik. Teil I
1.3.5 Komposticning und thermische

Abrallbcliaiidlung.Teil I

1/-/1
l/l/-
l/l/-

l/l/- l/l/-

14

14 Gewässer- und Bodcnschul/

14 1 Hydrologieund WMKfwiflsckaA.Teil II (>
I 4 2 Gcwässcrschul/. Teil I
14 3 Wasserbau 4
I 4 4 Bodcnsehul/ und Bodcnsaiucrung. Teil I 4 .

K.

2/1/-
21-1-

2/2/-

9

2/-/I

3/-/I

1 5 WahlprüfuiiKsfaeli
siehe Anlage 2

1 f> W ahlfächer des Haiiplsiiidiunis
siehe Anlage 3

4

>S

Das 6 Sludicnscmcslcr ist ein Praxisscineslcr

2 Praxisscnunar



Vorlesungssemester
7

Studienfächer__ Summe_ V/Ü/P_
3. Fachgebiete des Studienschwcrpiinktca

3.1 Wasser- und Abwassertechnologie
3.1.1 Verfahren der Trink- und Betriebswasscr- 4 1/1/2

auibereitung, Teil 2
3.1.2 Wasserversorgungstechnik 2 1/1/-
3.1.3 Physikalische und chemische Vorbehandlung 4 2/2/-

industriellen Abwassers
3.1.4 Abwasserreinigung und Klärschlammbchand- 2 -121-

bchandlung. Teil 2
12

Abfallwcsen
^ 1 1 AhfuMwirlcr-haft Teil ~).Z. 1 /\UI(llk Y%II IbLIIdll. IUI Z 2 1/1/-
3.2.2 Abrallauibcrcitung. Teil 2 2 1/1/-
"X~)~Knfrmiitflivlmilf Teil ")J.A.J Uv-]J\JMl^lt^,HMir».1vll i- 2 1/-/I
3.2.4 Komposticning und thermische Abfall- 4 2/1/1

bchandlung. Teil 2
1 1 ^ Altl-ic-lm\.s.Z.3 /\iuasicn 2 1/1/-

i ■>12

Gewässer- und Bodcnschtilz

3.3.1 Hydrologie und Wasscrwirtschafl. Teil 2 2 -/l/l
3.3.2 Gcwässcrökologic 2 I/-/I
3.33 Gcwässcrrcnaluricnmg 4 2/1/1
3 3 4 Bodcnscluil/ und Bodcnsanicrung. Teil 2 4 3/-/I

12

Wahlprurungsfach 4 4
siehe Anlage 2

Wahlfächer des Hauplsludiums 6 6
siehe Anlage 3

22 22



Anlage 2

Wahlpflichtfächer des Grundstudiums

Chemie, Teil 2
Hydrochemie / Biochemie. Teil 2
Angewandte Biologie
Graphische Datenverarbeitung
Statistik
Bodenkunde, Teil 1
Bodenkunde, Teil 2
Hydrogeologie
Vermessungskunde
Grundlagen der Ökologie

-/-/2
-i-a
1/-/1
2/2/-
2/1/-
1/1/-
2/-I-
ll-l-
2/-/1
1/1/-

Wahlpflichtfächcr des Hauptstudiums *

1. Chemie. Analytische Chemie (Sondcrgcbictc)

2 Biologie (Sondergcbictc)

3 Angewandte Datenverarbeitung (Sondcrgcbictc)

4. Immissionsschiit/ (Sondcrgcbictc)

5 Schadstoffausbreitung (Sondcrgcbictc)

6. Geotechnik für Deponien

7. Abwasserablcitung. -rcinigung und Klärschlammbchandlung (Sondcrgcbictc)

8 Projektstudium Wasser- und Abwasscrtcchnologic
9. Abfallwirtschaft und Abfalllcchnik (Sondcrgcbictc)

10. Altlastcnsanicrung (Sondcrgcbictc)

11. Projektstudium Abfallwcscn

12 Hydrologie und Wasscrairtschaft (Sondcrgcbictc)

13. Quantitative Wasserwirtschaft/Geohydrologie (Sondcrgcbictc)

14 Bodenschutz / Bodcnsanicrung (Sondcrgcbictc)

15. Projektstudium Gewässer- und Bodcnschul/.

16. Umweltrcchl (Sondergcbictc)

17 Fächer aus dem Bereich der Landschaftsarchitcklur/Umwcllplanung nach
Festlegung des Fachbereiches

18. Wahlfächer des Hauptstudiums gemäß Anlage 3 der Sludicnordnung
nach Festlegung des Fachbereiches

* Diese Fächer werden mit einer Fachprüfung abgeschlossen



Anlage 3

Wahlfächer des Grundstudiums

Text\erarbcitung/Tabellcnkalkulation
Englisch
Französisch
Fächer aus dem Bereich der
LandschaftsarchilekturAJmwcllplanung

Wahlfächer des Hauptstudium.s

UniwcUvcrtraglichkcilspnifungcn
Gewässcrschutz. Teil 2

Betrieblicher Uniwcllschul/

Karticrübungcn

Technisches Englisch

Bewerbe rtraining
Fächer aus dein Bereich der
Landschafisarchiickiui/Unmellpbnung



Anlage 4

Inhaltliche Beschreibung der Prüfungsgcbictc

Grundstudium

FP Chemie
Die Fachprufung Chemie umfaßt Kenntnis- und Verständnisfragen /u der Vorlesung
Chemie I und der Vorlesung Chemie II sowie der zugehörigen Übung

FP Physik/Meteorologie
In der Fachprüfung „Physik/Meteorologie" werden Fragen zur Kenntnis und zum
Verständnis der Vorlcsungs-. Übungs- und Praktikumsinhaltc in den Fächern Physik
und Meteorologie gestellt. Ein weiteres Prüfungsclcment sind Aufgaben, die in Art und
Umfang den in den Übungen tu den Fächern Physik und Meteorologie behandelten
Fragestellungen entsprechen.

FP Mathematik/Datenverarbeitung
Mathematik: Funktionen. Differential- and Integralrechnung für Funktionen mit einer
und mehreren unabhängigen Veränderlichen lineare Glcichungssystcmc. Vektoren,
analytische Geometrie des Raumes.
Datenverarbeitung: Betriebssystem. Strukturiertes Programmieren. Programmiersprache
am Beispiel FORTRAN

FP Gcologic/Gcolcchnik
Die Fachprufung umfaßt Kenntnis- und Vcrständnisfragcn zu den Vorlcsungs- und
Praktikumsinhallcn in Gcologic/Gcotecluük Weiterhin enthält sie Aufgaben in Art und
Umfang der im Praktikum behandelten Problemstellungen

FP Grundlagen der Vcrfahrcnstcchnik/Mcß- und Rcgcllcchuik
Die Fachprufung umfaßt Kein.Mus- und Vcrständnisfragcn zu den Vorlcsungs- und
Übungsinliallcn in den Fächern Grundlagen der Verfahrenstechnik und Meß- und
Rcgcllcchuik Als weiteres Prüfungsclcment werden Aufgaben in Art und Umfang
der in den Übungen behandelten Problemen gestellt

FP Mechanik/Hydraulik
Sloffgcbicl Mechanik:
Kräfte. Momente. Zusammenlügen und Aufteilen von Kräften. Gleichgewicht.
Statisches System. Lagcrrcaklion. Sclmillgroßcn. Spannungen. Verformungen
Stoffgebiet Hydraulik: Kenntnis- und Vcrständnisfragcn zu den Vorlcsungs-.
Übungs- und Praktikumsinhaltcn im Fach Hydraulik.

FP Darstcllungslcclmik/konslniklionslchrc
Stoffgebiet Darstclhmgslcchnik:
Geometrische Gnmdkonslniktioncu. Kotierte Projektion. Zwei- und Drcilafclprojeklion.
Allgemeine und orthogonale Axonometrie. Perspektive.
Sloffgcbicl Konstruktionslchrc
Grundlagen der Bemessung des Verbundwerkstoffes Stahlbeton. Konstniklionsclcmcnle
des Stahlbetons (Balken. Platte. Stütze. Wand)

FP Umweh- und Vcrtragsrcchl/Bclricbswirtschaflslchrc
Umwelt- und Vertragsrcchl:
Die Fachprufung umfaßt Kenntnis- und Vcrständnisfragcn zu den Vorlcsungs- und
Übungsinhaltcn in den Fächern Umwchrccht und Vertragsrcchl.
Betriebswirtschaftslehre:

Die Fachprüfung umfaßt Kenntnis- und Vcrständnisfragcn zu den Vorlcsungs- und
Übungsinhaltcn im Fach Betriebs«inschaflslchrc Es werden hierbei, ausgehend von
den einzelnen Wirtschaftseinheiten und ihren Rcchtsfonncn. die unternehmen*
bestimmenden Einflüsse von kostenfuuktion. Kostenrechnung. Finanzierung und
Invcslitionsrcchnung betrachtet !
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HauptstuJium

FP Immissionsschut/.

Dic Fachprüfung umfaßt Kenntnis- und Vcrsländnisfragcn zu den Vorlcsungs-. Übungs¬
und Praktikumsmhaltcn der gleichnamigen Lehrveranstaltungen des 4 und 5. Seme¬
sters Weiterhin enthält sie Aufgaben in der Art und im Umfang der in den Übungen be¬
handelten Problemstellungen

FP Abwassernct/.planung und -Sanierung/Abwasserreinigung und Klär-
schlammbchandlung. Teil I

Die Fachpnifung umfaßt Kenntnis- und Vcrslandnisfragcn zu den Vorlesungen. Übun¬
gen und Praktikuinsinhallcn in den Fachern Abwasscmclzplanung und -Sanierung und
Technologien der Abwasserreinigung und Klurschlainmbchandlung. Teil I Weiterhin
enthalt sie Aufgaben in der An und im Umfang der in den Übungen behandelten Pro¬
blemstellungen. Die Fachpnifung gliedert sich m der Regel in einen Fragen- und einen
Bcrcchnungstcil

FP Abfallaiialvscn/Abfallwirtschafl/Dcpoiuctechnik. Teil I
Die Fachpnifung umfaßt Kenntnis- und Vcrslandnisfragcn zu den Vorlcsungs-. Übungs¬
und Prakiikuinsinhaltcn der gleichnamigen Lehrveranstaltungen des 4 und 5. Seme¬
sters Weiterhin enthält sie Aufgaben in der Art und im Umfang der in den Übungen be¬
handelten Problemstellungen

FP Abfallaufbcrcilung/Komposliening und thermische Abfallbehandlung. Teil 1
Die Fachpnifung umfaßt Kenntnis- und Vcrslandnisfragcn /u den Vorlcsungs- und
Übungstahaltcn in den Fächern Abfallaufbercitung und Koniposticnmg und
thermische Abfallbchandlung. Teil I Weiterhin enthält sie Aufgaben in Art und
Umfang der in den Übungen in obigen Fächern behandelten Problemstellungen

FP H\drologic/Wasser»irtschafl. Teil I
Die Fachpnifung ..Hvdrologic/Wasscrwirtschafl. Teil I" umfaßt Kenntnis- und Vcr-
ständiusfragcn sowie Bcrechuungsaufgabcn /u den Vorlcsungs-, Übungs- und Prak-
tikumsinlinltcn der gleichnamigen Lehrveranstaltungen des 4 und 5 Semesters

FP Bodenschul/ und Bodcnsaincrung/Cicuasscrschul/. Teil I
Die Fachpnifung ..Bodcnschutz und Bodcnsaiucrung/Gcwässcrschulz. Teil I" umfaßt
Kenntnis- und Verständnisfragen /u den Vorlcsungsinhallcn der gleichnamigen Lehr¬
veranstaltungen Weiterhin enthält sie Aufgaben in Art und Umfang der in den Übun¬
gen im Fach Bodcnschut/ und Bodcnsanieruiig. Teil I. behandelten Problemstellungen

FP Wuhlpriifungsfacli I und 2
In diesen Fachpnil'ungcn werden Fragen /u Kenntnis und Verständnis der Vorlcsungs-
und Übungsinhalle sowie ggf /n dem Praktikum der entsprechenden Lehrveranstaltung
gestellt Zusätzliches Priifungsclcmcnle können Aufgaben sein, die in Art und Umfang
den in den Übungen hclrandcllcn Fragestellungen entsprechen

Für den'Schwerpunkt Wasser- und Abwasscrtcchnologic:

FP Wasscncrsorgungstccluiik/Trink- und Bclricbswasseraulbcrciluiig. Ted 2
Die Fachpnifung umfaßt Kenntnis- und Vcrständnislragen /u den Vorlcsungs-. übungs-
und Prakiikinnsinhalicn in den Fächern Wasserversorgiuigstcchiuk und Trink- und
Belricbsuasscraufbereilung. Teil 2 Weiterhin enthält sie Aurgaben in An und Umfang

. der in den Übungen im Fach Trinkwasscniufbcrcitung. Teil 2. behandelten Problem¬
stellungen.



3

Für den Schwerpunkt Abfallwcsen:

FP Abfallwinschan/Deponieiechnik/Kompostierung und thermische Abfallbchandlung. Teil 2
Die Fachprüfung umfallt Kenntnis- und Verständnisfragen zu den Vorlesungs-. Übungs¬
und Praktikumsinhaltcn in den Fächern Abfallwirtschaft.Teil 2. Deponictechnik, Teil 2
und Kompostierung und thermische Abfallbcliandlung.Teil 2. Weiterhin enthält sie
Aufgaben in Art und Umfang der in den Übungen in obigen Fächern behandelten Pro¬
blemstellungen

Für den Schwerpunkt Gewässer- und Bodcnschut/:

FP Gcuässerökologic/Gcwässcrrcnaliiricrung.Teil 2
Die Fachprüfung „Gcuässcrökologic/Gcw'ässcrranaturicrung.Teil 2". umfaßt Kcnntnis-
und Vcrständnisfragcn Ol den Vorlesung*- und Praktikumsinhaltcn der gleichnamigen
Lehrveranstaltungen.



Praktikumsordnung

für den integrierten Studier.gang

Elektrotechnik

an der Universität - Gesamthochschule Paderborn

Vom 7. Februar 1996

Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Universitäten des
Landes Nordrhein-Westfaler. (Universitätsgesetz-UG)in der Fassung
der Bekanntmachung vom 3. August 1993 (GV.NW. S. 532), geändert
durch Gesetz vom 19. Juni 1994 (GV.NW. S. 428) und des § 3 der
Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang Elektro¬
technik an der Universität - Gesamthochschule Paderborn vom 29.
Oktober 1991, zuletzt geändert durch die Zweite Satzung zur Ände
rung der Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang
Elektrotechnik vom 14. Dezember 1993, hat die Universität - Ge¬
samthochschule Paderborn die folgende Praktikumsordnung erlassen

:



1. Ziel das Praktikums

Die berufspraktische Ausbildung (Industriepraktikum) ist ein we¬
sentlicher Bestandteil des Studiums. Zum ausreichenden Verständ¬
nis der Vorlesungen und Übungen während des Studiums sowie als
Vorbereitung auf die spätere Berufsarbeit ist eine fachbezogene
und ingenieurnahe Tätigkeit eine wichtige Voraussetzung. Diese
Ausbildung ist daher ein Teil des Studiums und kann weder ganz
noch teilweise erlassen werden.
Sie hat den Zweck, exemplarische Kenntnisse industrieller Produk¬
tions- und Fertigungsverfahren zu vermitteln sowie Einblick zu
geben in die Organisation und Arbeitsmethoden eines Industriebe¬
triebes und die wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Pro¬
bleme in den Betriebsbereichen.

2. Dauer und Gliederung des Praktikums

Die Dauer der berufspraktischen Ausbildung (Industriepraktikum)
beträgt insgesamt 26 Wochen, gegliedert in 13 Wochen Grundprakti¬
kum und 13 Wochen Fachpraktikum.
Der Nachweis des Grundpraktikums ist für die Zulassung zur letz¬
ten Prüfung der Diplom-Vorprütung erforderlich. Es wird dringend
empfohlen, den überwiegenden Teil tfes Grundpraktikums vor Beginn
des Studiums durchzuführen.
Der Nachweis des Fachpraktikums ist für die Zulassung zur
Diplbmarbeit erforderlich. Es wird empfohlen, einen Teil des
Fachpraktikums im Ausland durclizuführen.

3. Inhalt des Praktikums

Grundpraktiku m 13 Wochen

Der Zweck des Grundprakt. ikiiinn ist. dar. Kennen 1e tuen von Werkstof¬
fen und ihrer Bearbeitung mit Maschinen bzw. von Bauelementen und
Baugruppen und ihres Einsatzes in Geräten und Anlagen.
Es ist in folgenden Arbeitsbereichen und in folgendem Umfang
nachzuweisen.

• maschinentechnischer Teil bis 8 Wochen
Grundlegende Arbeiten mit Werkstoffen (Lehrwerkstatt) und/oder
Arbeiten mit Maschinen (Werkzeugmaschinen) in den Bereichen
spanende Formung (Drehen, Fräsen u.a.), spanlose Formung
(Spritzen, Gießen u.a.), Oberflächenbehandlung (Galvanisieren,
Lackieren, u.a.), Verbindungstechnik (Löten, Schweißen u.a.)



• elektrotechnischer Teil bis 8 Wochen
Fertigung von Bauelementen, Bauteilen, Baugruppen und Geräten
der Elektrotechnik.
Zusammenbau, Montage, Prüfung, Reparatur, Wartung von Appara¬
ten, Geräten, Anlagen und Systemen.

Fachpraktikum 13 Wochen

Der Zweck des Fachpraktikums ist die exemplarische Vermittlung
von fachlichen Kenntnissen in elektrotechnischen Bereichen
(Automatisierungstechnik, Informationstechnik). Die Ausbildung im
Fachpraktikum soll eine fachbezogene und ingenieurnahe Tätigkeit
sein.
Es ist in folgenden Arbeitsbereichen und in folgendem Umfang
nachzuweisen:

bis 8 Wochen
bis 8 Wochen
bis 8 Wochen
bis 8 Wochen

4. Durchführung des Praktikums

Das Praktikum entzieht sich einer unmittelbaren Kontro'le durch
die Hochschule. Deshalb hat die Praktikantin oder der Praktikant
selbst dafür zu sorgen, daß die praktische Ausbildung der Prakti¬
kumsordnung entspricht. Es wird empfohlen, diese Praktikumsord¬
nung bei der Vereinbarung einer praktischen Tätigkeit mit dem
Ausbildungsbetrieb zugrundzulegen und einen entsprechenden Prak¬
tikumsvertrag abzuschließen.
Eine Vermittlung.von Praktikumsstellen durch das Praktikantenamt
erfolgt nicht. Die Wahl des Ausbildungsbetriebes ist der Prakti¬
kantin oder dem Praktikanten überlassen. Die Industrie- und Han¬
delskammern, die Berufsberatung der Arbeitsämter, der ASTA sowie
die Fachschaften bieten gegebenenfalls Unterstützung.

5. Praktikumsbescheinigungen

Aus der Praktikumsbescheinigung (Praktikumszeugnis), die von der
Leitung des Betriebes auszustellen ist, in dem das Praktikum
durchgeführt wurde, müssen ersichtlich sein:

• Forschung und Entwicklung
• Fertigung und Montage
• Prüfen und Warten
• Vertrieb und Logistik
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• die Art der Tätigkeiten in den einzelnen Arbeitsbereichen
• die Dauer der Tätigkeiten in den einzelnen Arbeitsbereichen
• die Anzahl der Fehltage

6. Arbeitsberichte

Aus den Arbeitsberichten müssen - ergänzend zu den Praktikumsbe¬
scheinigungen - die Dauer, der Umfang und die Art der durchge¬
führten Arbeiten ersichtlich sein. Die Arbeitsbeiichte dürfen
sich nicht auf diese formalen Auflistungen beschränken, sondern
sollen aie bei den Tätigkeiten gemachten Beobachtungen und dabei
gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen in angemessener Form
(Text mit Graphiken)und angemessenem Umfang (ca. 2-3 Sei¬
ten/Woche) berücksichtigen. Betriebsgeheimnisse müssen gewahrt
werden. Die Berichte sind vom Vorgesetzten (Ausbilder) im Betrieb
zu unterzeichnen.

7. Anerkennung des Praktikums

Die Anerkennung des Praktikums erfolgt durch das Praktikantenamt
des Fachbereichs Elektrotechnik, Zur Anerkennung ist der Nachweis
der ordnungsgemäßen Durchführung erforderlich. Dieser Nachweis
erfolgt durch Vorlage der Praktikumsbescheinigungen und Arbeits¬
berichte.
Über die Anrechnung praktischer Tätigkeiten entscheidet auf An¬
trag das Praktikantenamt. Über Widersprüche entscheidet der Prü¬
fungsausschuß.

• Urlaubs- und Krankheitstage werden auf die praktische Tätigkeit
nicht angerechnet.

• Elektrotechnische Berufsausbildungen (Abschluß einer Lehre) in
einem Industriebetrieb werden als Grund- und Fachpraktikum an¬
erkannt.

• Maschinentechnische Berufsausbildungen (Abschluß einer Lehre)
in einem Industriebetrieb werden als Grundpraktikum anerkannt.

• Die maschinentechnische bzw. elektrotechnische Ausbildung in
einem Handwerksbetrieb oder vergleichbarem Betrieb (Abschluß
einer Lehre) wird als Grundpraktikum anerkannt.

• Die praktische Ausbildung an Fachschulen für Technik
(Kollegschulen, Fachoberschulen), u.a. die Ausbildung zum elek¬
trotechnischen Assistenten, wird als Grundpraktikum anerkannt.
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• Darüberhinaus können praktische Tätigkeiten außerhalb von Indu¬
striebetrieben, u.a. in Ingenieurbüros, Forschungseinrichtun¬
gen, technischen Einheiten der Bundeswehr oder des Ersatzdien¬
stes, bei Nachweis der Gleichwertigkeit in einem begrenzten Um¬
fang von maximal 8 Wochen anerkannt werden.

• Eine im Ausland absolvierte praktische Tätigkeit kann anerkannt
werden, wenn die Bestimmungen der Praktikumsordnung eingehalten
werden. Bescheinigungen und Berichte können in diesem Fall auch
in englischer Sprache vorgelegt werden.

• In Einzelfällen kann, mittels Einzelprüfung durch das Prakti¬
kantenamt, eine davon abweichende Regelung angewandt werden.

• Für Körperbehinderte kann mit dem Praktikantenamt eine Sonder¬
regelung vereinbart werden.

8. Inkrafttreten

Diese Praktikumsordnung tritt zum 1. April 1995 (SS 1995) in
Kraft.



Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des
Fachbereichs Elektrotechnik vom 25.04.94 und des Senats der Uni¬
versität - Gesamthochschule Paderborn vom 18. Januar 1995.

Paderborn, den ^. 2. '956

Der Rektor
der Universität - Gesamthochschule Paderoorn

kty\+*f ki \AMs
(Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Weber)
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